
 
 
 
In Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 wird folgender Absatz 
eingefügt: 
 
 
„(6a)  Abweichend von Absatz 6 darf ein Fahrer, der für einen einzelnen 
Gelegenheitsdienst im grenzüberschreitenden Personenverkehr im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. .../2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über gemeinsame 
Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrs 
(Neufassung)*+ eingesetzt wird, die wöchentliche Ruhezeit um bis zu 12 aufeinander 
folgende 24-Stunden-Zeiträume nach einer vorhergehenden regelmäßigen wöchentlichen 
Ruhezeit unter folgenden Voraussetzungen verschieben: 
 
a) der Dienst dauert mindestens 24 aufeinander folgende Stunden in einem anderen 

Mitgliedstaat oder unter diese Verordnung fallenden Drittstaat als demjenigen, in dem 
der Dienst begonnen wurde, und 

 
b)  nach der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nimmt der Fahrer: 
 

(i)  entweder zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten 
 

(ii) oder eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche 
Ruhezeit von mindestens 24 Stunden. Dabei wird jedoch die Reduzierung durch 
eine gleichwertige Ruhepause ausgeglichen, die ohne Unterbrechung vor dem 
Ende der dritten Woche nach dem Ende des Ausnahmezeitraums genommen 
werden muss, und 

 
c)  ab dem 1. Januar 2014 muss das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät entsprechend den 

Anforderungen des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgestattet sein 
und 

 
d)  ab dem 1. Januar 2014 muss das Fahrzeug bei Fahrten während des Zeitraums von 

22.00 Uhr bis 6.00 Uhr mit mehreren Fahrern besetzt oder die Lenkdauer nach Artikel 
7 wird auf drei Stunden vermindert sein. 

 
Die Kommission überwacht die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung genau, damit 
sehr strenge Voraussetzungen hinsichtlich der Sicherheit im Straßenverkehr 
aufrechterhalten werden, insbesondere indem sie darauf achtet, dass die summierte 
Gesamtlenkzeit während des unter die Ausnahmeregelung fallenden Zeitraums nicht zu 
lang ist. Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung erstellt die 
Kommission einen Bericht, in dem sie die Folgen der Ausnahmeregelung in Bezug auf die 
Sicherheit im Straßenverkehr sowie soziale Aspekte bewertet. Wenn sie es für sinnvoll 
erachtet, schlägt die Kommission eine diesbezügliche Änderung der vorliegenden 
Verordnung vor. 
 


